
I. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der bei 
der Gemeinde Pahlen tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und 
der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger 
 (Entschädigungssatzung) 
 
 
Auf Grund der §§ 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO), auf Grund der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, 
Kreisen und Ämtern sowie der bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamtinnen und 
Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern (EntschVO) in der zur-
zeit gültigen Fasung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Pahlen 
vom 23. Januar 2009 folgende I. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung erlas-
sen: 

 
Artikel 1: 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 

 
§ 1 

Mitglieder der Gemeindevertretung 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten eine Aufwandsentschädigung als monatli-
che Pauschale nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung. 
 
 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 

 
§ 2 

Bürgermeister/in 
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Ver-
ordnung. 
 
Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden auf Antrag besonders erstattet: 
 
1. Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwen-

dungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung; 
 

2. bei dienstlicher Benutzung eines privaten Fernsprechers die Kosten der dienstlich   
geführten Gespräche, die anteiligen Grundgebühren und bei erstmaliger Herstellung 
des Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die anteiligen Kosten der Herstel-
lung. 
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§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Bürgerliche Ausschussmitglieder 

 
Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse 
ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. Entsprechendes  gilt für stell-
vertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehören, im Vertre-
tungsfall. 
 
 
Artikel 2 
 
 
Diese I. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Pahlen tritt 
rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Pahlen, 03. Februar 2009 
 
       
 
 
 
 
............................................... 
 Bürgermeister 
 


